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Sehr geehrte Frau Bundesrätin Keller-Sutter 
 
Mit Schreiben vom 20. September 2024 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen der Vernehmlas-
sung zur Änderung des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG, SR 956.1) unsere Stellung-
nahme abzugeben. 
 
Da keine direkt erkennbaren finanziellen Auswirkungen auf die kantonale Verwaltung festgestellt 
werden konnten, äussert der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft keine weiteren Anre-
gungen zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. 
 
Die zusätzlich um Stellungnahme gebetene kantonale Beteiligung Basellandschaftliche Kantonal-
bank wird ihre Position über eine separate Stellungnahme des Verbands Schweizerischer Kanto-
nalbanken (VSKB) einbringen. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellung-
nahme. 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
 
Per E-Mail an: 
Vernehmlassungen@sif.admin.ch 

Liestal, 17. Dezember 2024 

Änderung der Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FINMAG) sowie weiterer 
Erlasse im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen; Vernehmlassungs-
antwort 
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